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§ 91b GOG Beglaubigungsarchiv der
Justiz, Urkundensammlungen des
Grundbuchs und des Firmenbuchs

 GOG - Gerichtsorganisationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Der Bundesminister für Justiz hat ein Archiv zur Speicherung von Urkunden, die Gegenstand einer

Beglaubigung oder Überbeglaubigung nach §§ 187 bis 189 AußStrG waren, einzurichten (Beglaubigungsarchiv der

Justiz). Stimmt die Partei der Aufnahme der beglaubigten Urkunde in das Beglaubigungsarchiv der Justiz nicht zu,

so hat diese zu unterbleiben. Die Gebührenpflicht bleibt davon jedoch unberührt.

2. (2)Der Zugang zu den Urkunden erfolgt nur nach Maßgabe der gesetzlich vorgesehenen Berechtigungen. Nach

Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten berechtigt der Zugang zur elektronischen

Einsichtnahme, zur Herstellung von Papierausdrucken sowie zum Abruf einer - mit der elektronischen Signatur

der Justiz versehenen - verkehrsfähigen Version der elektronischen Urkunde. Die Verwendung der elektronischen

Signatur der Justiz ist automationsunterstützt in einem Protokoll festzuhalten. Dieses Protokoll ist mindestens

drei Jahre lang aufzubewahren.

3. (3)Nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten ist jedermann, der über die Berechtigung zum

Zugang zu einer im Beglaubigungsarchiv der Justiz gespeicherten Urkunde verfügt, beim Bezirksgericht im Wege

des Parteienverkehrs Zugang zu gewähren.

4. (4)Für das Beglaubigungsarchiv der Justiz ist die erforderliche, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende

Datensicherheit zu gewährleisten. Die Heranziehung von Auftragsverarbeitern ist zulässig, sofern die Einhaltung

der Verschwiegenheit und der erforderlichen Datensicherheit gewährleistet ist. Wird zur Gewährleistung der dem

jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Datensicherheit ein Nachsignieren oder eine Konvertierung der im

Beglaubigungsarchiv der Justiz gespeicherten Urkunden erforderlich, so kann dies für alle Urkunden gemeinsam

technisch in einem Vorgang erfolgen. Für den Fall einer Konvertierung sind die ursprünglichen Daten jedenfalls

aufzubewahren.

5. (5)Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs nach Maßgabe

der technischen und personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf eine einfache und sparsame

Verwaltung mit Verordnung nähere Regelungen festzulegen für

1. 1.die Einrichtung und Führung des Beglaubigungsarchivs der Justiz,

2. 2.die von den Urkundenarchiven nach § 91c zu erfüllenden technischen Bedingungen einschließlich der zu

verwendenden Signaturen,

3. 3.die Gewährleistung der dem Stand der Technik entsprechenden Datensicherheit für ein Langzeitarchiv und

der Konvertierung von Urkunden einschließlich der Aufbewahrung und Sicherstellung der Lesbarkeit der von

der Konvertierung betroffenen Urkunden,

4. 4.die Modalitäten für den - nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten zu

gewährleistenden - Zugang zur Urkunde (einschließlich der Bereitstellung einer vom Archiv signierten
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verkehrsfähigen Version der Urkunde) sowie für die Einstellung der Urkunde durch das Organ,

5. 5.die Modalitäten für den elektronischen Zugang der Gerichte zu den gespeicherten Urkunden, soweit das

Gesetz einen solchen erlaubt,

6. 6.die Aufbewahrungsdauer für die eingestellten Urkunden und die über die Einstellung verfügbaren

Protokolle.

6. (6)Die technische Art und Weise des Zugangs ist auf der Internet-Website des Bundesministeriums für Justiz

bekannt zu machen.

7. (7)Der im Beglaubigungsarchiv der Justiz gespeicherte Dateninhalt gilt bis zum Nachweis des Gegenteils als ein

Original der gespeicherten Urkunde. Der Hinweis auf die Einstellung in das Beglaubigungsarchiv der Justiz

verbunden mit einer Übersendung einer mit der elektronischen Signatur der Justiz versehenen verkehrsfähigen

Version der elektronischen Urkunde gemäß § 89c oder einer wirksamen Ermächtigung zum Zugang zu den Daten

der gespeicherten Urkunde oder der Hinweis auf eine in der Urkundensammlung des Grundbuchs oder

Firmenbuchs gespeicherte Urkunde ist der Vorlage der Urschrift der Urkunde gleichzuhalten. Letzteres gilt nicht

für die Vorlage jener Urkunden, durch die ein mit dem Besitz oder der Innehabung der Urkunde untrennbar

verbundenes Recht durch Übergabe oder Vorlage der Urkunde ausgeübt werden soll.

8. (8)Für die durch den Einsatz der automationsunterstützten Datenverarbeitung verursachten Schäden aus Fehlern

bei der Führung des Beglaubigungsarchivs der Justiz haftet der Bund. Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn der

Schaden durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit

noch auf einem Versagen der Mittel der automationsunterstützten Datenverarbeitung beruht. Die Haftung ist

auch für Fehler ausgeschlossen, die auf den Inhalt und die Beschaffenheit der Urkunde selbst zurückgehen. Im

Übrigen ist das Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, anzuwenden.
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